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Leitsatz:
Nimmt eine Dienststellenleitung für andere Dienststellenleitungen Angelegenheiten wahr, die der Mitbestimmung unterliegen, so kann eine Gesamtmitarbeitervertretung gebildet werden.
Leitsatz des Bearbeiters

Az.: 2 VR MVG 56/03

entschieden am: 24.09.2004

B e s c h l u s s

In dem Schiedsverfahren

mit den Beteiligten

1. Leitung 





Antragsteller zu 1.,

2. Leitung 





Antragsteller zu 2.,

3. Leitung 




Antragsteller zu 3.,


Verfahrensbevollmächtigte zu 1. – 3.:
Rechtsanwälte Bechstein & Kollegen, Anger-
straße 6, 30161 Hannover

sowie

4. Gesamtmitarbeitervertretung, 





Antragsgegnerin,


Verfahrensbevollmächtigter:
Rechtsanwalt Dieter Helbig, Hallerstraße 1c, 




20146 Hamburg

hat die 2. Kammer der Schiedsstelle des Diakonischen Werkes der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers e.V. durch Herrn Dreher als Vorsitzenden, Frau Bärenfänger und Herrn Engelking als Beisitzer in der mündlichen Verhandlung am 24.09.2004 folgendes 

beschlossen:

Der Antrag wird zurückgewiesen.

Gründe:

I.

Gegenstand des Verfahrens ist die Frage, ob die Bildung der Gesamtmitarbeitervertretung (Antragsgegnerin) wirksam ist.

Im Dezember 2001 gründeten die Beteiligten zu 1. und 2. durch notariell beurkundeten Vertrag die Beteiligte zu 3. Diese betreibt Schulen für soziale, pflegerische und Gesundheitsberufe sowie Schulen, die den Zugang zu Ausbildungen in diesen Berufsfeldern eröffnen. Ferner kann die Beteiligte zu 3. nach dem Gesellschaftsvertrag auch Dienstleistungen erbringen, die dem Selbststudium dienen und eine individuelle Fort- und Weiterbildung anbieten. Die Beteiligten zu 1. und 2. sind zu gleichen Teilen an der Beteiligten zu 3. beteiligt. Deren Geschäftsführer sind Dr. M. und Dr. B.; dieser ist Wirtschaftsdirektor des Beteiligten zu 1., jener Mitglied des Hausvorstandes des Beteiligten zu 2.

Die Beteiligte zu 3. nutzt für die elektronische Datenverarbeitung aus wirtschaftlichen Gründen z.Z. das Netzwerk des Beteiligten zu 2. Mehrere Mitarbeiter des Beteiligten zu 3. – ihre Zahl ist zwischen den Beteiligten streitig – nutzen regelmäßig die Kantine des Beteiligten zu 2. Auch Mitarbeiter des Beteiligten zu 1. nutzen die Kantine des Beteiligten zu 2. Das Speisenangebot wird in der Einrichtung des Beteiligten zu 1. betrieblich bekannt gemacht. Hintergrund ist, dass die Mittagsverpflegung in der Einrichtung des Beteiligten zu 1. aus Kostengründen eingestellt wurde.

Auf der Internet-Seite des Beteiligten zu 2. (Stand: 27.08.2004) wurde Herr Dr. M. als Bereichsleiter des Beteiligten zu 2. bezeichnet. In dieser Eigenschaft erklärte er sich am 25.05.2004 mit der Teilnahme einer Mitarbeiterin des Beteiligten zu 2. an einer externen Fortbildung einverstanden.

Die Antragsteller tragen vor, die Voraussetzungen für die Bildung einer Gesamtmitarbeitervertretung gem. § 6 Abs. 1 S. 2 MVG-K lägen nicht vor. Es bestehe weder eine gemeinsame Dienststellenleitung noch eine Weisungsbefugnis einer Dienststellenleitung gegenüber denjenigen der anderen Dienststellen. Soweit eine Dienststellenleitung Angelegenheiten für eine andere Dienststellenleitung wahrnehme, handele es sich nicht um der Beteiligung der Mitarbeitervertretung unterliegende Angelegenheiten. Bei der EDV-Anlage handele es sich nicht um eine zur Überwachung von Mitarbeitern geeignete Einrichtung. Die Kantine des A-S. werde nur von wenigen Mitarbeitern des Stifts bzw. des D-K regelmäßig genutzt (6 – 8 bzw. 2 Mitarbeiter). Dieser Vorgang sei mit einer Fremdverpflegung zu vergleichen. Dementsprechend erfolge die umsatzsteuerrechtliche Abwicklung auf der Grundlage des Gästepreises, nicht des Mitarbeiterpreises einer Mahlzeit. Der Geschäftsführer Dr. M. des Beteiligten zu 3. erhalte vom A-S. keine Vergütung und habe in deren Einrichtung nur eine beratende Stimme als Mitglied des Hausvorstandes. 

Die Beteiligten zu 1. – 3. beantragen, 

festzustellen, dass die Bildung der Antragsgegnerin unwirksam ist.

Die Antragsgegnerin beantragt,

den Antrag zurückzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, aufgrund der gleichzeitig bekleideten leitenden Positionen der Geschäftsführer des Beteiligten zu 3. in den Einrichtungen des Stifts bzw. des A-S. bestehe eine gemeinsame Dienststellenleitung i.S. von § 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 MVG-K. Zugleich sei eine Weisungsbefugnis i.S. von § 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 MVG-K gegeben. Des weiteren bestünden folgende der Mitbestimmung unterliegende gemeinsame Einrichtungen der Antragsteller: elektronische Datenverarbeitung; Postein- und -ausgang; Verwaltung der Schulen; Kantine; Entgeltabrechnung und Personalaktenführung. 

Wegen des weiteren Vorbringens der Beteiligten wird auf die gewechselten Schriftsätze sowie die Sitzungsniederschriften vom 11.06.2004 und vom 24.09.2004 verwiesen.

II.

Der Antrag ist zulässig, in der Sache jedoch nicht begründet. Die Bildung der Gesamtmitarbeitervertretung durch die Mitarbeitervertretungen der Antragsteller ist wirksam. Dabei kann die Kammer dahingestellt sein lassen, ob, wie die Antragsgegnerin meint, eine gemeinsame Dienststellenleitung bzw. Weisungsbefugnis einer der Dienststellenleitungen gegenüber denjenigen der anderen Dienststellen in mitbestimmungspflichtigen Angelegenheiten vorliegt. Jedenfalls liegt die Voraussetzung für die Bildung einer Gesamtmitarbeitervertretung gem. § 6 Abs. 1 S. 2 Nr. 3 MVG-K vor, denn die Dienststellenleitung des A-S. nimmt für die anderen Dienststellenleitungen Angelegenheiten wahr, die der Beteiligung durch die Mitarbeitervertretung unterliegen.

1. Zwischen den Beteiligten ist außer Streit, dass der Beteiligte zu 3. das EDV-Netzwerk des Beteiligten zu 2. nutzt, was die Nutzung von Internet, Intranet und Mailverkehr einschließt. Nach § 40 Nr. 10 MVG-K hat die Mitarbeitervertretung mitzubestimmen über die Einführung und Anwendung von Maßnahmen oder technischen Einrichtungen, die dazu geeignet sind, das Verhalten oder die Leistung der Mitarbeiter zu überwachen. Zweck der Vorschrift ist der Persönlichkeitsschutz der Mitarbeiter, weil eine anonyme Verhaltens- und Leistungskontrolle durch technische Einrichtungen Eingriffe in die Persönlichkeitssphäre ermöglicht, die für die betroffenen Personen nicht erkennbar und daher unzulässig sind. Die technischen Einrichtungen müssen lediglich abstrakt dazu geeignet sein, Verhalten und Leistung von Mitarbeitern zu überwachen; nicht erforderlich ist es, dass sie dafür bestimmt sind (Fey/Rehren, MVG-Kon. Praxiskommentar, § 40 Rn. 48 m.w.N.). Die elektronische Speicherung des Mailverkehrs und der Internetnutzung der Mitarbeiter ist daher als technische Einrichtung anzusehen, die i.S. von § 40 Nr. 10 MVG-K zur Verhaltens- oder Leistungsüberwachung geeignet ist. Erfolgen diese Dienste über einen zentralen Server, werden dort die entsprechenden Daten festgehalten, so dass dieser Vorgang der Mitbestimmung unterliegt. Insoweit handelt es sich also um eine beteiligungspflichtige Angelegenheit, welche die Dienststellenleitung des A-S. für die diejenige des D-K. Hannover wahrnimmt, § 6 Abs. 1 Nr. MVG-K.

2. Des weiteren ist zwischen den Beteiligten außer Streit, dass Mitarbeiter aller Antragsteller die Kantine des A-S. nutzen. Bei der Kantine handelt es sich um eine Sozialeinrichtung i.S. von § 40 Nr. 3 MVG-K (Fey/Rehren, § 40 Rn. 14), deren Verwaltung dem Mitbestimmungsrecht der Mitarbeitervertretung unterliegt. Die Verwaltung der Kantine durch die Dienststellenleitung des A-S. ist daher eine der Beteiligung unterliegende Angelegenheit, welche die Dienststellenleitung des A-S. für diejenigen der beiden anderen Antragsteller wahrnimmt.

Entgegen der Auffassung der Antragsteller handelt es sich bei der Nutzung der Kantine durch die Mitarbeiter des D-K. Hannover und des Stifts nicht um eine „Fremdverpflegung“. Die Antragsteller sind der Behauptung der Antragsgegnerin nicht substantiiert entgegengetreten, die Mitarbeiter aller Einrichtungen zahlten nicht den höheren „Gästepreis“, sondern lediglich den „Mitarbeiterpreis“ in Höhe von 2,60 € für ein Mittagessen. Soweit die Antragsteller vortragen, im Rahmen der Umsatzsteuerberechnung werde der „Gästepreis“ zugrunde gelegt, betrifft dies nicht das Verhältnis zwischen Mitarbeitern und Dienststellenleitung. Aus der hier entscheidenden Sicht der Mitarbeiter handelt es sich um eine gemeinsame Sozialeinrichtung, bei deren Nutzung keine Unterschiede zwischen den Mitarbeitern des A-S. und der anderen Einrichtungen gemacht werden.

Gegen diesen Beschluss ist das Rechtsmittel der Beschwerde gem. § 65 MVG-K nicht gegeben.

gez. Dreher

Vorsitzender der Schiedsstelle

